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A) Der Studienaufbau

Total: 9 Semester

3 Semester Abschluss Master (90 Credits)

4 Semester Abschluss Bachelor (180 = 120 + 60 Credits)

2 Semester Erstjahresprüfungen (60 Credits)

Masterstudium

Bachelorstudium II
(Aufbaustudium)

Bachelorstudium I
(Einführungsjahr)



- Studien- und Prüfungsordnung vom 23. Januar 2008 (StuPO) 

- Wegleitung zur Studien- und Prüfungsordnung vom 
7. Januar 2008 (W-StuPO)

Vgl. Studienbroschüre
(www.unilu.ch/rf/reglemente)

B) Gesetzliche Grundlagen



n

1. Mit passed oder failed bewertete Studienleistungen:

– Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtspraxis

– Einführung in das juristische Arbeiten

(Prüfungen gemäss Musterstudienplan in der Prüfungssession des HS)

2. einer benoteten Prüfungsserie aus : 

– ZGB I und II und

– Staatsrecht I und II und

– Strafrecht I und II

(Prüfungen gemäss Musterstudienplan in der Prüfungssession des FS)

C) Erstjahresprüfungen



Die Erstjahresprüfungen sind bestanden, wenn:

– der Notendurchschnitt der benoteten Prüfungsserie genügend
und maximal eine ungenügende Note erzielt worden ist

eine nicht bestandene Prüfungsserie kann einmal wiederholt 
werden

und

– die erforderlichen Credits in den Passed/Failed-Fächern
erworben worden sind

Passed/Failed-Prüfungen können einmal wiederholt werden

C) Erstjahresprüfungen



Benotete Prüfungsserie der Erstjahresprüfungen: 
ZGB I und II, Staatsrecht I und II und Strafrecht I und II

Empfehlung: Alle Prüfungen gemäss Musterstudienplan 
ablegen

Aber: Die Prüfungsserie kann aufgeteilt und in 
verschiedenen Semestern abgelegt werden.

D) Szenarien für die benotete Prüfungsserie



1. Alle drei Prüfungen am Ende des 1. Studienjahres (FS 2012) abgelegt:

Variante a) Noten: 3.0; 3.5; 4.5 => 

Variante b) Noten: 4.0; 4.0; 3.5 => 

alle Prüfungen müssen wiederholt 
werden 
(2 ungenügende Noten)

alle Prüfungen müssen wiederholt 
werden 
(Notendurchschnitt tiefer als 4)

E) Beispiele



2. Die drei Prüfungen werden in verschiedenen Semestern abgelegt

Beispiel a): FS 12  FS 12 FS 12
ZGB Strafrecht Staatsrecht

Noten 2.5 4.0 -

ACHTUNG: Solange ein Versuch läuft, dürfen bereits absolvierte 
Prüfungen nicht wiederholt werden.

Konsequenz: Die ungenügende ZGB-Note kann frühestens im FS 13
- nach der Beendigung der ersten Prüfungsserie im HS 12 mit 
Staatsrecht - wiederholt werden!

Der 1. Versuch läuft noch, weil der Schnitt 
(Note 4) noch erreichbar ist.

E) Beispiele



2. Die drei Prüfungen werden in verschiedenen Semestern abgelegt

Beispiel b): FS 12 FS 12 FS 12
ZGB Strafrecht Staatsrecht

Noten 3.5 - 3.0

Konsequenz: Die Prüfung im Fach Strafrecht kann nur einmal geschrieben 
werden – der erste ist gleichzeitig der zweite Versuch!

Der 1. Versuch ist beendet, weil 2 
ungenügende Noten vorhanden sind

E) Beispiele



2. Die drei Prüfungen werden in verschiedenen Semestern abgelegt

Beispiel c): FS 12 FS 12 FS 12
ZGB Strafrecht Staatsrecht

Note 2.0 - -

ACHTUNG: Solange ein Versuch läuft, dürfen bereits absolvierte 
Prüfungen nicht wiederholt werden.

Konsequenz: Die ungenügende ZGB-Note kann frühestens im FS 13
- nach der Beendigung der ersten Prüfungsserie im HS 12 -
wiederholt werden!

Der 1. Versuch läuft noch.

E) Beispiele



2. Die drei Prüfungen werden in verschiedenen Semestern abgelegt

Beispiel d): FS 12 FS 12 FS 12
ZGB Strafrecht Staatsrecht

Note 4.0 4.0 -

HS 12 HS 12 HS 12
ZGB Strafrecht Staatsrecht

Note - - 3.5

Konsequenz: Alle drei Prüfungen müssen wiederholt werden – was 
frühestens im FS 13 möglich ist. So lange besteht Unklarheit 
über die Fortsetzung des Studiums.

Der 1. Versuch ist nicht bestanden.

E) Beispiele



§ 9 Abs. 1 StuPO: „Die Erstjahresprüfungen besteht, wer nicht mehr als eine
ungenügende Note und einen genügenden 
Notendurchschnitt erzielt…“

§ 14 Abs. 1 StuPO: “Das Bachelorstudium besteht, wer nicht mehr als zwei
ungenügende Noten und einen genügenden 
Notendurchschnitt erzielt […]. Auf die Fächer des Privatrechts [das 
sind OR I/II, OR III, ZGB III und Gesellschaftsrecht] darf nicht mehr 
als eine ungenügende Note entfallen.“

Eine ungenügende Note aus der benoteten Prüfungsserie der Erstjahres-
prüfungen (ZGB I/II; Strafrecht I/II, Staatsrecht I/II) zählt nicht als 
ungenügende Note im Sinne von § 14 Abs. 1 StuPO, erscheint aber 
selbstverständlich im Zeugnis.

F) Ungenügende Noten



(Fast) jede Arbeit kann angerechnet werden…
Verwenden Sie bitte das zur Verfügung stehende Antragsformular.

vgl. www.unilu.ch/rf/reglemente

G) Credits für Leistungen in der Arbeitswelt 
(13 lit. f StuPO)



– DVS-Gesuche sind mit dem entsprechenden Dienstverschiebungsformular 
(auffindbar unter:
http://www.unilu.ch/deu/militaerdienst_4374.aspx) vollständig ausgefüllt 
und unterzeichnet, an die Studienberatung RF einzureichen.

– Gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. b WDVS i.V.m. Art. 30 Abs. 2 MDV liegt für 
Studierende ein Dienstverschiebungsgrund vor, wenn der Militärdienst 
während oder kurz vor der Prüfungssession angesetzt ist, und wenn Sie 
nicht schon mehrere Dienstleistungen verschoben haben. 

In allen übrigen Fällen ist eine Verschiebungsbewilligung abhängig von 
den militärischen Interessen. 

H) Militär / Dienstverschiebungsgesuche



I ) Konkrete Fragen zum Studium? 

Die Studienberatung (studienberatung-rf@unilu.ch) ist für Sie da, insbesondere bei 
konkreten Fragen bzgl.

– Studien- und Prüfungsordnung und deren Wegleitung

– Anrechnungsfragen

– Mobilität (im Masterstudium)

– Studienplanung

– Militär



 Infomail des Dekans ! / Prüfungswebsite

 Prüfungssession HS 2011: 4. bis 24. Januar 2012

 Anmeldung direkt im UniPortal: 
9. - 22. November 2011, 24.00 Uhr

 ab Dienstagabend 8. November 2011: Prüfungsplan online
(Prüfungswebsite)

 Prüfungsanmeldung ausdrucken!

 Donnerstag, 15. Dezember 2011: persönlicher 
Prüfungseinsatzplan (ausdrucken + mitnehmen!)

J) Prüfungsorganisation



J) Prüfungsorganisation

Prüfungswebsite: Hier finden Sie die Downloads zur Prüfungssession!



 Sitzplatzlisten / Eintretensprotokoll / validierte CampusCard

 Arbeitsplatz (Schreibutensilien, keine Handys, Etuis, Jacken, 
elektronische Wörterbücher)

 Schreibunterlagen / eScan-Schreib- bzw. Notizpapier/
keine post-it!

 Sanktionen bei Unregelmässigkeiten: Verwarnung/Note 

J) Prüfungsorganisation



Auch Weiterschreiben gehört zur Unregelmässigkeit! 

Assistierende geben Start- und Endsignal

J) Prüfungsorganisation



 Verlängerungen, fremdsprachige Gesetze / Wörterbücher

 Arztzeugnisse („Nichtantreten von Prüfungen“)

 Ende Februar 2012: Notenbekanntgabe und eScan (UniPortal)

 Kontakt: pruefungen-rf@unilu.ch

J) Prüfungsorganisation



Bitte studieren Sie zuerst das Infomail des Dekans 

und die Merkblätter bevor Sie sich per E-Mail an die 

Prüfungsadministration wenden! 

J) Prüfungsorganisation



Wir wünschen Ihnen viel Erfolg im Studium!


